
 

Antrag an den Jugendhilfeausschuss vom 28.03.2019 

 

Betrifft: 

Jugendhilfeplanung 2021-2025 für §§11 - 16 SGB VIII 

  

 

Der Jugendhilfeausschuss beschließt folgendes Verfahren: 

 

1. Der  Planungsprozess für die Jugendhilfeplanung 2021-2025 gemäß §§ 11-16 SGB VIII 

beginnt im 2. Quartal 2019. 

2. Dadurch soll eine vielseitige Beteiligung, vor allem von Kindern und Jugendlichen 

ermöglicht werden. Hierzu werden die Akteure der Förderbereiche gemäß §§ 11-16 

SGB VIII gebeten, thematische Unterarbeitsgruppen zu bilden, die mit 

Mitarbeiter_innen der Verwaltung in den Diskussions- und Arbeitsprozess treten.  

3. Wir wollen einer gezielten Reflexion der letzten Jugendhilfeplanung Raum geben, 

um besser auf die Herausforderungen der nächsten Jahre reagieren zu können.  

 

Begründung: 

Erfolgt mündlich in der Sitzung 

 

Dominique Wolff 

beratendes Mitglied des Jugendhilfeausschusses 


